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Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen - 

TAPiR im Landkreis Böblingen 

 

Kindertagespflege - mögliche Betreuungsformen 

 

Entwicklung der TAPiRe  

Im Jahr 2012 gründete sich die erste Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen im 

Landkreis Böblingen. Sein „Zuhause“ fand dieser TAPiR im Ökumenischen Zentrum in 

Leonberg und wird seit Anfang an von Monica Danielescu und Viola Petrowitsch, im Rahmen 

einer GbR, betrieben.  

Zu Beginn war die Skepsis gegenüber dieser Form der Kindertagespflege recht groß, da sich 

die Frage stellte, wie das Profil der Kindertagespflege auch in anderen geeigneten Räumen 

umgesetzt werden kann. Für das Profil der Kindertagespflege steht eindeutig, dass es sich 

hierbei um eine familiennahe Betreuungsform handelt, die sich vor allem durch kleine Gruppen 

und eine feste Bezugsperson auszeichnet.  

Der zweite TAPiR wurde dann 2013 in Böblingen als sogenannter Randzeiten- TAPiR eröffnet.  

Es folgte im Jahr 2014 ein Betriebs- TAPiR in Böblingen, als Firmenkooperation von drei 

Firmen.  

 

Unterschiede in der Betriebsform der bestehenden TAPiRe 

In der Zwischenzeit gibt es sehr unterschiedliche Unternehmensformen, um einen TAPiR zu 

führen.  

Die hauptsächlich umgesetzte Form im Landkreis Böblingen ist nach wie vor der 

Zusammenschluss von zwei Tagespflegepersonen, die selbständig tätig sind und gemeinsam  
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eine GbR gründen. Meistens wird von diesen Tagespflegepersonen noch eine 450€ Kraft 

angestellt, die Vertretungen übernimmt. 

Die Rechtmäßigkeit, ob eine Tagespflegeperson andere Tagespflegepersonen anstellen darf, 

wurde durch das Gerichtsurteil der Verwaltungsgerichts Stuttgart vom 12.7.2017 (VGH 

Baden-Württemberg (12.07.2017 - 12 S 102/15) bestätigt. 

Folgende Betriebsformen von TAPiRen gibt es im Landkreis Böblingen derzeit:  

- GbR als Zusammenschluss von zwei Tagespflegepersonen 

- Anstellung von Tagespflegepersonen bei einem freien Träger 

- Anstellung von Tagespflegepersonen bei einer Kommune 

- Anstellung von Tagespflegepersonen bei einer Tagespflegeperson in der 

Unternehmensform Einzelunternehmer 

Die TAPiRe werden sowohl ganztags für Kinder im Alter von 0-3 Jahren, aber auch halbtags, 

tageweise oder als Anschlussbetreuung an den Kindergarten betrieben, ganz nach dem 

Betreuungsbedarf der Eltern. 

TAPiR aus Sicht der Eltern 

Eltern bekommen oft den Eindruck, dass es sich um eine einrichtungsähnlichere 

Betreuungsform handelt im Vergleich zur klassischen Kindertagespflege, aber mit den Vorteilen 

der Kindertagespflege (feste Bezugsperson, kleine Kindergruppe, flexible Betreuungszeiten, 

Mahlzeiten werden durch die Tagespflegepersonen zubereitet usw.). 

Eltern schätzen an dieser Betreuungsform im Rahmen der Kindertagespflege, z.B. die 

Verlässlichkeit einer Vertretung im Falle eines plötzlichen Ausfalls der Tagespflegeperson, weil 

es in den meisten TAPiRen eine Vertretungskraft gibt.  

Zudem sehen Eltern eine höhere Sicherheit einer guten Betreuung, da i.d.R. immer zwei 

Tagespflegepersonen in den Räumen gleichzeitig anwesend sind.  

TAPiR aus Sicht der Tagespflegepersonen 

Tagespflegepersonen schätzen v.a. die Möglichkeit der Trennung zwischen den privaten und 

beruflich genutzten Räumlichkeiten.  

Zudem wird die Arbeit im Team mit einer anderen Kolleg*in geschätzt.  

Als schwierig wird die Einschränkung der Kinderzahl auf sieben gleichzeitig anwesende Kinder 

bewertet, wenn keine der Tagespflegepersonen eine pädagogische Fachkraft ist.  

TAPiR aus Sicht der Kommunen  

Kommunen schätzen an dieser Form der Kindertagespflege vor allem die hohe Zuverlässigkeit 

sowie eine einfachere Inbetriebnahme im Vergleich zu Kindertageseinrichtungen.  

Aufgrund des derzeitigen Erzieher*innenmangels bieten die TAPiRe zudem eine zuverlässige 

Möglichkeit, auch nichtpädagogische Fachkräfte durch die Qualifizierung zur 

Tagespflegeperson und anschließender Tätigkeit als Tagesmutter-/vater, dennoch weitere 

Betreuungsplätze zu schaffen.  

http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=VGH+Baden-W%FCrttemberg&Art=en&sid=e9a0abc90912f4bd2b428f878af78fda&nr=22599&anz=1&pos=0&Blank=1
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TAPiR aus Sicht der Tageselternvereine 

Die Tageselternvereine sehen die Betreuungsform TAPiR im Rahmen der Kindertagespflege 

als ein gutes weiteres Angebot für Eltern, Kinder und Tagespflegepersonen an.  

Gerade für Tagespflegepersonen, die nicht die Möglichkeit haben im eigenen Haushalt eine 

Kindertagespflegestelle einzurichten, gibt es die Möglichkeit im TAPiR tätig zu werden.  

Da die Tageselternvereine jede Neugründung eines TAPiRs ausführlich und fachlich 

professionell begleiten sowie auf die Einhaltung des rechtlichen Rahmens achten, bedeutet 

dies im Umkehrschluss aber auch einen zusätzlichen, sehr hohen Aufwand, der in den 

Vereinen große Personalressourcen bindet.  

Der Kontakt zu den unterschiedlichsten beteiligten Ämtern, gestaltet sich mitunter ebenfalls 

sehr zeitaufwändig und komplex.  

Im Folgenden wird dargestellt, welche Ämter mit ihren jeweiligen Vorgaben berücksichtigt 

werden müssen.  

Beteiligte Ämter/ Versicherungen 

o Baurechtsamt: Klärung, ob ein Nutzungsänderungsantrag „Anlage für soziale Zwecke“ 

gemäß § 50 Abs. 2 Nr. 1 LBO notwendig ist 

o Brandschutz: Zuständigkeit liegt bei der Baurechtsbehörde 

o Veterinäramt (Lebensmittelüberwachung)  

o Gesundheitsamt  

o Gewerbeamt (Kontaktaufnahme nur bei Angestellten notwendig) 

o Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) 

 

Aktuelle Zahlen zu TAPiR im Landkreis Böblingen (Stand: 1.10.2019)  

Zuständigkeitsbereich Tages- und Pflegemutter e.V. Leonberg:  

6 TAPiR- Gruppen für 0-3 jährige, insgesamt 46 Plätze.  

Davon sind zwei TAPiR- Gruppen 2019 mit 18 Plätzen dazu gekommen. 

3 TAPiR- Gruppen für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt als ergänzende Betreuung 

zusätzlich zum Kindergarten.  

In Planung sind derzeit 3 weitere TAPiR- Gruppen, die in 2020 insgesamt bis zu 25 zusätzliche 

Plätze anbieten können für Kinder im Alter von 0-3 Jahren, sowie weitere zwei TAPiR Gruppen 

für Kinder ab 3 Jahren bis zum Kindergarteneintritt für bis zu 14 Kinder.  

Zuständigkeitsbereich Tages- und Pflegeeltern e.V. Kreis Böblingen (mit Sitz in Sindelfingen):  

1 Firmen-TAPiR mit 12 Plätzen; es werden dort derzeit insg. auch 12 Tageskinder im Alter von 

0-3 Jahren betreut. 

In Planung sind derzeit vier bis fünf weitere TAPiRe. 


